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Text 

Aufforderung zur Durchführung der Wahlen und zur Vorbereitung der Entsendungen 

§ 18. (1) Ein Jahr vor Ablauf der Amtszeit der fachkundigen Laienrichter haben die Präsidenten der 
Gerichtshöfe die gesetzlichen beruflichen Vertretungen und die Personalvertretungen sowie die 
zuständigen Organe der Gebietskörperschaften unter gleichzeitiger Mitteilung der voraussichtlichen 
Anzahl der mit Arbeits- und Sozialrechtssachen zu betrauenden Vorsitzenden (Senate) schriftlich 
aufzufordern, die Wahlen (die Entsendungen) so rechtzeitig vorzunehmen, daß die neu zu wählenden (zu 
entsendenden) fachkundigen Laienrichter ihr Amt ab dem Beginn der neuen einheitlichen Amtszeit 
ausüben können. 

(2) Diese Mitteilung hat von dem während der folgenden Amtsdauer zu erwartenden Anfall und der 
Geschäftsverteilung auszugehen. 
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